
MARKTGEMEINDE F'ELDKIRCHEN BEI GRAZ
GZ.: 81312025-De Feldkirchen bei Graz, am 25.11.2025

KUNDMACHUNG

über die Wertsicherung der Abfallgebühren

Gemäß $ 71a Abs. 2 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967 - GemO, LGBI. Nr.
11511967, in Verbindung mit $ 20 der Abfuhrordnung vom 09.1I.2022 der Marktgemeinde
Feldkirchen bei Graz wird kundgemacht:

Aufgrund der Verlautbarung der Bundesanstalt Statistik Austria über den Verbraucher-
preisindex 2020 (VPI 2020) ändert sich die Höhe der Benützungsgebühren ab 01.01 .2026 um
4o/o.

Dies bedeutet eine Anderung der Gebührenhöhe in den Fällen der Abfallabfuhrgebühr gemäß
gg 16 und 17 der Abfuhrordnung der Marktgemeinde Feldkirchen bei Graz vom 09.11.2022:

s16

Grundgebühr

(1) Als Grundlage der Berechnung wird die Personenanzahl der Liegenschaft
herangezogen. In die verbrauchsunabhängige Grundgebühr werden insbesondere die für
den Betrieb, die Erhaltung und die Verwaltung der maßgeblichen Einrichtungen und
Anlagen entstandenen Kosten hineingerechnet.
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Grundgebühr für Gewerbebetriebe und sonstige Einrichtungen
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€ 220,04
€ 350,31
€ 674,00
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Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen

0 - 100 Kinder und Beschäftigte
101 - 200 Kinder und Beschäftigte
ab 200 Kinder und Beschäftigte

von € 336,84
von € 648,08
von C 1.296,15

auf € 350,31
auf € 674,00
auf € 1.348,00

$17

Variable Gebühr

(1) Die Berechnung der variablen Gebühr erfolgt auf Basis des beigestellten Behältervolu'
mens und der vorgegebenen Anzahl der Entleerungen. Als Berechnungsgrundlage
werden die Kosten herangezogen, welche durch die tatsächliche Inanspruchnahme der
Entsorgungseinrichtung anfallen.

Diese betragen pro Entleerung bzrv. pro Jahr:

1. für getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabftille (kompostierbare Siedlungs-
abftille wie z. B. Küchen-, Garten-, Markt- oder Friedhoßabftille):

pro Entleerung pro Jahr

Abfallbehälter l20l von C 4,42 auf € 4,60 von €1.67,93 auf € 174,65

Abfallbehälter 2401 von € 8,82 auf € 9,17 von €335,00 auf €348,40

Im Bedarfsfall können 200 I Säcke fiir die zusätzliche Sammlung von Grünschnitt oder Baum-
und Strauchschnitt zugekauft werden. Ein Abfallsammelsack kostet C 4,94.

Abfallsammelsack 200 I von € 4,75 auf € 4,94

2. fur gemischte Siedlungsabftille (Restmüll, das ist jener Teil der nicht geführlichen
Siedlungsabf?ille, der nicht den vorigen Kategorien zuzurechnen ist):

pro Entleerung pro Jahr pro Jahr

(4-wöchigeEntleerung) (2-wöchige Entleerung)

Im Bedarfsfall können 60 I Säcke ftir die zusätzliche Sammlung von Restmüll zugekauft
werden. Ein Abfallsammelsack kostet € 4,16.

Abfallsammelsack 200 I von € 4,00 auf € 4,16

2

von auf von auf von auf

Abfallbehälter 801 € 4,83 c 5,02 € 62,71 c 65,22 e 125,42 c 130,44

Abfallbehälter 120 I c 6,57 € 6,83 € 85,41 € 88,83 € 170,83 e 177,66

Abfallbehälter 240 1 c 12,30 e 12,79 c 159,87 c 766,26 e379,73 e332,52

Abfallbehälter 360 I € 18,45 e 19,19 c239,79 c249,38 € 479,59 €,498,77

Abfallcontainer 770 I c 47,97 e 49,89 c623,53 c 648,47 c 1247,06 c 1 296,94

Abfallcontainer ll00l € 58,56 € 60,90 c761,15 c791,60 c I 522,29 € I 583,18



(2) Für das Altpapier wird fiir den ersten 240 I Abfallbehälter in Verbindung mit einem
Abfallbehälter oder -container für gemischte Siedlungsabftille @estmüll) für die 6-
wöchige Entleerung keine gesonderte Gebühr verrechnet.

Abfallbehälter und -container, die in der Zwischenabfuhr (2-wöchige Entleerung) entleert
werdeno werden verrechnet:

pro Jahr
(zusätzliche Entleerungen)

Zusatzbehälter und -container fiir Altpapier im Holsystem fiir Haushalte bzw. Betriebe und
sonstige Einrichtungen:

Abfallbehälter 2401

Abfallcontainer 1100 I

Abfallbehälter 240 |

Abfallcontainer 1100 I

pro Jahr

(6-wöchige Entleerung)

von € 35,64 auf € 37,07

von € 163,96 auf € 170,52

von € 7I,29

von € 327,92

auf € 74,14

auf € 34I,04

pro Jahr

(2-wöchige Entleerung)

von € 106,93 auf € lIl,2l
von € 491,88 auf € 511,56

(3) Die Berechnung von im Altstoffsammelzentrum angelieferten Siedlungsabftillen
(Sperrmüll und Altholz) über der Freimenge von 200 kg pro Haushalt und Jahr erfolgt
gewichtsbezogen.

Sperrmüll
Altholz 0,23

Die Anderung dieser Gebühren wird mit 01. Jänner 2026 wirksam.
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